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 Veröffentlicht am 06.11.1952

Norm

ZPO §503 Z3 D

Rechtssatz

Die aktenwidrige Annahme des Berufungsgerichtes, ein Zeuge sei vom erkennenden Richter (anstatt tatsächlich durch

einen Rechtshilferichter) vernommen worden, ist dann eine unbeachtliche Aktenwidrigkeit, wenn dieser Umstand

keinen wesentlichen Ein:uß auf die Überprüfung der erstrichterlichen Beweiswürdigung (Glaubwürdigkeit dieses

Zeugen) gehabt hat.
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